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1. Allgemeine Angaben zur Einrichtung des ambulant betreuten Wohnens

1.1 Name und Anschrift der Einrichtung des ambulant betreuten Wohnens
(vgl. § 4 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 HeimG SL)

1.2 Art
(vgl. § 1b HeimG SL)

☐ nicht selbstorganisierte ambulant betreute Wohngemeinschaft
 (vgl. § 1b Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und 3 HeimG SL)

☐  andere gemeinschaftliche Wohnform (vgl. § 1b Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 HeimG SL)

☐  Servicewohnanlage (vgl. § 1b Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 5 HeimG SL)

1.3 Betriebsaufnahme
(vgl. § 4 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 HeimG SL)

Die Betriebsaufnahme ist vorgesehen für den:

2. Allgemeine Angaben zum Träger

2.1 Name und Anschrift des Trägers
(vgl. § 4 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 HeimG SL)

Name:
Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Homepage:
Institutionskennzeichen:

Name:
ggfs. Vorname(n):
Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Homepage:
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2.2 Rechtsform des Trägers

2.3 Status des Trägers

☐ öffentlich-rechtlich
☐ freigemeinützig
☐ privat-gewerblich

2.4 Verbandszugehörigkeit des Trägers
(vgl. § 11 Abs. 12 Satz 2 i. V. m. Abs. 9 HeimG SL)

2.5 Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen des Trägers

Bei mehreren Personen jeweils gesondert ausfüllen.

Geburtsname:
ggf. Familienname:
Vorname(n):
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:
Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Der Träger gehört einem Verband der freien Wohlfahrtspflege, einem kommu-
nalen Spitzenverband oder anderen Vereinigungen von Trägern an:
☐ nein

☐ ja

wenn ja, Angabe des Verbandes:
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2.6 Registereinträge

☐ ein entsprechender Auszug ist beigefügt.

☐ ein entsprechender Auszug wird nachgereicht bis

2.7 Gesellschaftsvertrag bzw. Satzung

2.8  Betreiben von weiteren Wohn- und Betreuungsformen im Sinne des HeimG SL

3.  Leistungsangebot
(vgl. § 4 Abs. 5 Satz 2 Nr. 4 HeimG SL)

Handelsregister: Eintrag-Nr.:
Eintrag-Nr.:Vereinsregister:

Postleitzahl und Ort des entsprechenden Amtsgerichtes:

Der Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung
☐ ist beigefügt.
☐ wird nachgereicht bis

Der Träger betreibt weitere Wohn- und Betreuungsformen im Sinne des HeimG SL
☐ nein
☐ ja
Wenn ja, Angabe

des Namens/der Namen der Wohn- und Betreuungsform(en):

der Anschrift(en) der Wohn- und Betreuungsform(en):

Art der angebo-
tenen Leistung:

Inhalt der angebo-
tenen Leistung:

Umfang der ange-
botenen Leistung:

Höhe des Entgelts
der angebotenen
Leistung:
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4. Angaben zur Struktur der Einrichtung des ambulant betreuten Wohnens

4.1 Angaben zur Nutzungsart der Einrichtung des ambulant betreuten Wohnens
(vgl. § 4 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 HeimG SL)

4.1.1 Bauplan, Baugenehmigung bzw. Nutzungsänderung

4.1.2 Von der Bauaufsicht bestätigtes Brandschutzkonzept bzw. Brandschutz-
protokoll

4.1.3 Eigentumsverhältnisse am Gebäude

4.1.4 Pacht-, Mietvertrag und Grundbuchauszug

Bauplan, Baugenehmigung bzw. Nutzungsänderung
☐ sind beigefügt.
☐ werden nachgereicht bis
☐ liegen nicht vor.

Von der Bauaufsicht bestätigtes Brandschutzkonzept bzw. Brandschutzprotokoll
der letzten brandschutztechnischen Begehung
☐ ist beigefügt.
☐ wird nachgereicht bis
☐ liegt nicht vor.

Eigentümer oder Eigentümerin des Gebäudes ist
☐ der Träger der Einrichtung.
☐ eine andere Person als der Träger der Einrichtung.
Wenn Eigentümer des Gebäudes eine andere Person als der Träger der Einrichtung
ist, Angabe ihres Namens:

Pacht-, Mietvertrag und Grundbuchauszug
☐ sind beigefügt.
☐ werden nachgereicht bis
☐ liegen nicht vor.
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4.2 Konzeption
(vgl. § 4 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 HeimG SL)

4.3 Mustervertrag
(vgl. § 4 Abs. 5 Satz 2 Nr. 5 HeimG SL)

4.3.1 Mustervertrag zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und dem
 Träger der Einrichtung des ambulant betreuten Wohnens

4.3.2 Mustervertrag zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und be-
stimmten Leistungsanbieterinnen oder -anbietern

Sind mehrere Leistungsanbieterinnen oder -anbieter in die Einrichtung des ambulant
betreuten Wohnens eingebunden, sind sämtliche Musterverträge vorzulegen.

4.4 Angaben zur Organisation der Einrichtung des ambulant betreuten
Wohnens
(vgl. § 1b Abs. 2 Satz 3 und 4 und Abs. 3 HeimG SL)

Die Konzeption der Einrichtung des ambulant betreuten Wohnens
☐ ist beigefügt.
☐ wird nachgereicht bis

Ein Mustervertrag zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und dem Träger
der Einrichtung des ambulant betreuten Wohnens
☐ ist beigefügt.
☐ wird nachgereicht bis

Ein Mustervertrag zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und bestimmten
Leistungsanbieterinnen oder -anbietern
☐ ist beigefügt.
☐ wird nachgereicht bis
☐ Anzahl der beigefügten Musterverträge

4.4.1 Die Wohnraumüberlassung (Mietvertrag) wird abhängig von einem
V ertrag über die Betreuungs- und Pflegeleistungen sein:
☐ nein

☐ ja
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4.4.2 Betreuungs- und Pflegeleistungen werden von bestimmten
Leistungsanbieterinnen oder –anbietern in Anspruch genommen werden müssen:
☐ nein

☐ ja

4.4.3 Die Betreuungs- und Pflegeleistungen werden hinsichtlich ihres Inhalts,
ihres Umfangs und ihrer Ausführung vorgegeben werden:
☐ nein

☐ ja

4.4.4 Vermieterin oder Vermieter (Anbieterin oder Anbieter des Wohnraums) und
Anbieterin oder Anbieter von Betreuungs- und Pflegeleistungen werden rechtlich
oder wirtschaftlich verbunden sein:
☐ nein

☐ ja

Wenn ja, Erläuterung der Verbindung:

4.4.5 Vermieterin oder Vermieter (Anbieterin oder Anbieter des Wohnraums) und
Anbieterin oder Anbieter von Betreuungs- und Pflegeleistungen werden:
- personenidentisch sein:
☐ nein
☐ ja
- gesellschafts- oder handelsrechtlich verbunden sein:
☐ nein
☐ ja
- in einem Angehörigenverhältnis nach § 20 Abs. 5 SVwVfG sein:
☐ nein
☐ ja

4.4.6 Die Menschen der Einrichtung des ambulant betreuten Wohnens werden in
einem gemeinsamen Haushalt leben:
☐ nein
☐ ja

4.4.7 Die Menschen werden externe Betreuungs- und Pflegeleistungen gegen Ent-
gelt in Anspruch nehmen können:
☐ nein
☐ ja
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5. Allgemeine Hinweise

4.4.8 Die Einrichtung des ambulant betreuten Wohnens wird baulich, organisato-
risch und wirtschaftlich selbstständig, also kein Bestandteil einer stationären Ein-
richtung sein:
☐ nein
☐ ja

4.4.9 Ambulante Pflegedienste werden Büroräume in der Einrichtung des ambulant
betreuten Wohnens oder in enger räumlicher Verbindung zur Einrichtung des
ambulant betreuten Wohnens haben:
☐ nein
☐ ja

4.4.10 Ambulante Pflegedienste werden Anstellungsträger einer präsenten Pflege-
fachkraft in der Einrichtung des ambulant betreuten Wohnens sein:
☐ nein
☐ ja

Die Prüfung der Voraussetzungen für die Betriebsaufnahme der Einrichtung des ambu-
lant betreuten Wohnens kann erst bei Vollständigkeit der Anzeigeunterlagen erfolgen.
Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 4 HeimG SL. Die
Daten werden Bestandteil der Verwaltungsakte und können elektronisch verarbeitet
werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht beabsichtigt, kann jedoch im Rahmen des
Saarländischen Datenschutzgesetzes an die dort genannten Stellen bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen erfolgen.
Der zuständigen Behörde sind Änderungen der Angaben aus der Anzeige unaufge-
fordert und unverzüglich anzuzeigen
(vgl. § 4 Abs. 5 Satz 3 i. V. m. Satz 2 Nr. 1 bis 5 HeimG SL).
Die beabsichtigte Einstellung oder teilweise Einstellung des Betriebs der Einrich-
tung des ambulant betreuten Wohnens ist der zuständigen Behörde unaufge-
fordert und unverzüglich, spätestens drei Monate vor der vorgesehenen Einstel-
lung, anzuzeigen. Mit der Anzeige sind Nachweise über die zukünftige Unterkunft
und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner und die geplante ordnungsge-
mäße Abwicklung der Vertragsverhältnisse mit den Bewohnerinnen und Bewohnern
zu erbringen (vgl. § 4 Abs. 5 Satz 4 i. V. m. Abs. 4 HeimG SL).
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Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig erstattet, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 25.000 EUR bzw. bis zu 10.000 EUR geahndet werden
(vgl. § 16 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2  Nr. 1 und Abs. 3 HeimG SL).
Der Träger einer Einrichtung nach § 1b Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 bis 4 HeimG SL
(nicht selbstorganisierte Wohngemeinschaften und andere gemeinschaftliche
Wohnformen) hat sich von allen Beschäftigten bei ihrer Einstellung und ab
diesem Zeitpunkt alle vier Jahre ein erweitertes Führungszeugnis nach
§ 30a BZRG vorlegen zu lassen (vgl. § 5 Abs. 2 Nr. 3 HeimG SL).

6. Erklärung und Unterschrift des Trägers
Ich/wir erkläre(n), dass die in dieser Anzeige gemachten Angaben wahrheitsgemäß
und vollständig sind:

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift


